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1 	T11/86 

sachverhalt und Antrage 

Die Beschwerdeführerifl ist Anmelderin der am 26. März 1982 

angenieldeten europäischen Patentanmeldung Nr. 82 102 554.1 

(VeroffentlichUngSflr. 0 069 196). 

Die Anineldung wurde von derPrufungsabteilung 065 am 

28. August 1985 zurUckgewiesen. Der Entscheidung lagen der 

am 25. Januar 1985 eingegangene Patentanspruch 1 sowie 

die am 13. März 1984 eingegangenen abhängigen Patentan-

spruche 2 bis 5 zugrunde 

Die Zuruckweisungsentscheidung wurde damit begründet, daB 

der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderi-

schen Tätigkeit beruhe un Hinblick auf die Druck-

schriften: 

rd USA-JAPAN COMPUTER CONFERENCE PROCEEDINGS, 

10. -12. Oktober 1978, San Francisco, USA, Seiten 56 

bis 60, Matsushita et al.: "Personal computer-aided 

composition and editing system" - (Dl) 

AU-A-65621/80 - (D2) 

und daB die Gegenstände der auf den Anspruch 1 rückbe-

zogenen Ansprüche 2 bis 5 nicht auf einer erfinderischen 

Tãtigkeit beruhen im Hinblick auf die obengenannten Druck-

schriften Dl und D2 sowie Druckschrift: 

Zeichnen 4/1980, Seiten 150 bis 153, Koelichen: 

"Elektronisch gesteuerte, auflegbare Plotter er-

leichtern das Zeichnen und Beschriften" - (D3). 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

31. Oktober 1985 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdege- 
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bühr wurde am selben Tag bezahit. Die Beschwerdebegründung 

ist am 16. November 1985 eingegangen. 

In der mündlichen Verhandlung am 19. Oktober 1987 bean- 

tragte die Beschwerdeführerin die Erteilung des Patents 

aufgrund der wáhrend der mündlichen Verhandlung über-

reichten Ansprüche 1 und 2. Obwohl die Beschwerdekammer 

den Gegenstand des Anspruchs 1 als patentfãhig erachtete, 

war sie mit dem Wortlaut des Anspruchs nicht einverstanden. 

Es wurde deshaib der Anmelderin die Gelegenheit gegeben, 

neue Patentansprüche sowie eine daran angepasste Be-

schreibung einzureichen. 

Neue Patentansprüche 1 und 2 und Beschreibungsseiten wurden 

am 19. Januar 1988 eingereicht. Neue Seiten 1 bis 3 wurden 

am 5. März 1988 eingereicht. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent-

scheidung aufzuheben und ein Patent unter Zugrundelegung 

der folgenden Unterlagen zu erteilen: 

Beschreibung: Seiten 1 bis 3, eingereicht mit Schreiben vom 

3. Màrz 1988 (eingegangen am 5. März 1988), Seiten 3 bis 7 

in der ursprünglich eingereichten Fassung, sowie Seiten 8 

und 9, eingereicht mit Schreiben vom 18. Jaunuar 1988 (em-

gegangen am 19. Januar 1988); 

Patentansprüche 1 und 2, eingereicht mit Schreiben vom 

18. Januar 1988 (eingegangen am 19. Januar 1988); 

Figuren 1 bis 3 in der ursprunglich eingereichten 

Fas sung. 
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I 
I 

VIII. Der geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 
"Einrichtung zur Veränderung und Korrektur eines auf einem 

Aufzeichnungsträger maschinengeschriebenen Textes, dessen 

Textdaten in einem Speicher abgelegt sind, wobei der Auf-

zeichnungsträger auf einer Aufnahine angeordnet ist und 

Textbearbeitungsmàrkierungen mit einem mit der Einrichtung 

zusanunenwirkenden Eingabeschreibstift auf dein Aufzeich-

nungstrager nianuell aufzeichenbar sind, die in Lage und 

Form der Markierungen reprãsentierende Signale uingewandelt 

und einer Steuereinheit zugefuhrt, ggfs. in Verbindung mit 

über eine Tastatur eingegebenen Befehien und neuen Text-

dateñ von dieser Steuereinheit in Steuersignale uingewan-
delt und zur automnatischen Anderung des Speicherinhaltes 

verwendet werden, dadurch gekennzeichnet, daB als Aufnahme 

für den Aufzeichnungstrager (4) ein Digitalisierungs-

tableau (5) vorgesehen 1st, von deni die Position des auf-

gesetzten Eingabeschreibstiftes (6) angebende Koordinaten-

signale unmittelbar abnehmbar und der Steuereinheit (25) 

zuführbar sind, daB auf dem Digitaiisierungstableau (5) 
als Berührungstasten ausgebildete Bereiche (9 bis 15) 

festgelegt sind, deren bei Aufsetzen des Eingabeschreib-

stiftes (6) abnehmbare Koordinatensignale von der Steuer-
einheit (25) in Funktionsbefehle umgesetzt werden und daB 

ein Druck-bzw. Schreibkopf (16) eines Druck- oder Schreib-

werkes in Zeilen- und Spaltenrichtung verschiebbar über 

demn Digitalisierungstableau (5) in der Weise angeordnet 

1st, daB ein auf dem Digitalisierungstableau (5) angeord-

neter Aufzeichnungstrãger (4) mit dern Druck- bzw. Schreib-

kopf (16) beschreibbar 1st." 

Patentanspruch 2 ist abhàngig. 
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4 	 T 11/86 

Entscheidurlgsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU, und 1st daher zulassig. 

Die in den geitenden Patentansprüchen 1 und 2 aufgeführten 

Merkmaie sind in den ursprüngiichen Patentansprüchen 1 bis 

4, 6 und 7 sowie auf Seiten 3 und 4 der ursprünglichen Be-

schreibung of fenbart. 

Die geitende Beschreibung 1st gegenuber der ursprUnglichen 
Beschreibung nur dahingehend geändert worden, daB sie den 
geltenden Patentansprüchen angepal3t ist, und den em-
schlägigen Stand der Technik angibt. 

Die Fassung der Patentansprüche und Beschreibung 1st daher 

im Hinblick auf Artikel 123(2) EPU nicht zu beanstanden. 

Eine Einrichtung gemãB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 

1 ist aus Druckschrift Dl bekannt. 

Bei dieser bekannten Einrichtung 1st oberhaib der Papier-

walze einer Schreibmaschine eine Auflageplatte angeordnet, 

auf der das aus der Schreibmaschine heraustretende Papier 

plan aufliegt. Ein horizontal angeordnetes, in vertikaler 

Richtung auf dem Papier verschiebbares Lineal sowie em 
Eingabegriffel sind mit dem steuernden Prozessor der Ma-

schine verbunden und dienen als Editier-Eingabemittel. Der 

Bediener hat das Lineal unter diejenige Zeile zu ver-

schieben, in der eine Text-Korrektur vorgenoinnien werden 

soil, und hat mit dem Eingabegriffel durch Antippen des 

Lineals die Korrekturspalte zu kennzeichnen. Sowohl das 

Lineal als auch dessen vertikale Fuhrung sind als lineare 

Potentiometer ausgebildet, so daB die Stellung des Lineals 
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und die Antipposition als elektrische Werte an den Prozes-

sor zwecks Zuordnung der Korrekturstelle zu dem gespei-

cherten Text geliefert werden. Oberhaib der soicherart 

gekennzeichneten Position hat der Bediener nunmehr Korrek- 

turinarkierungen mit dem Eingabegriffel aufzuzeichnen, 

wobei ein im Griffel angeordnetes Kontaktsystem dem Pro-

zessor Richtungssignale zwecks Erkennung der Narkie.rungs-

form liefert. Der Prozessor steuert daraufhin eine dement-

sprechende Anderung des Speicherinhaltes. Zusätzliche Be-

fehle oder Daten kännen durch Antippen bestimmter Stellen 

auf dem Lineal und gleichzeitiges Betätigen elner Code-

taste eingegeben werden. 

Obwohl diese Einrichtung eine Bedienungvereinfachung ge-

genUber üblichen Textautomaten mit sich bringt, sind doch 

noch immer bis zu fUnf verschiedene Handgriffe einschlie8-

lich Betätigung einer Codetaste bei einer jeden Korrektur-

maBnahme auszufUhren. Vom Bediener wird daher noch immer 

eine erhebliche Konzentration während der Textbearbeitung 

gefordert. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Gegen-

stand des Anspruchs 1 daher die Aufgabe zugrunde, eine 

Einrichtung zur Korrektur und Veränderung eines maschinen-

geschriebenen Textes zu schaffen, deren Bedienung einfach, 

sinnfällig und leicht zu erlernen ist. 

Diese Aufgabe wird gemäl3 Patentanspruch 1 dadurch gelöst, 

daB als Aufnahme für den Aufzeichnungsträger ein Digitali-

sierungstableau vorgesehen ist, von dem die Position des 

aufgesetzten Eingabeschreibstiftes angebende Koordinaten-

signale unmittelbar abnehmbar und der Steuereinheit zu-

führbar sind (Schritt a), 
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6 	T 11/86 

daB auf dem Digitalisierungstableau als Berührungstasten 

ausgebildete Bereiche festgelegt sind, deren bei Aufsetzen 

des Eingabeschreibstiftes abnehmbare Koordinatensignale 

von der Steuereinheit in Funktionsbefehle umgesetzt werden 

(Schritt b) und 

daB ein Druck- bzw. Schreibkopf eines Druck- oder Schreib-

werkes in Zeilen- und Spaltenrichtungen verschiebbar Uber 

dem Digitali3ierungstableau in der Weise angeordnet ist, 

daB ein auf dem Digitalisierungstableau angeordneter Auf-

zeichnungsträger mit dem Druck- bzw. Schreibkopf 

beschreibbar 1st (Schritt c). 

6. 	Bei dem aus der Druckschrift D2 bekannten Digitalisie- 

rungstableau sind Koordinatensignale, die die Position 

eines aufgesetzten Eingabeschreibstiftes angeben, un-

mitteibar abnehmbar und einer Steuereinheit zufUhrbar. 

Die Beschwerdekammer teilt die Meinung der PrUfungsab-

teilung, wonach ein Fachmann, der ausgehend von Dl eine 

Einrichtung zur Textbearbeitung schaffen will, deren Be-

dienung einfacher 1st, ohne weiteres durch D2 angeregt 

würde, das aus D2 bekannte, einfacher zu bedienende Digi-

talisierungstableau einzusetzen, und die Steuereinheit 

entsprechend auszulegen, so daB sie aus den Koordinaten-

signalen sowohi die Lage als auch die Form von den auf dem 

Tableau gezeichneten Markierungen erkennen kännte. Dadurch 

kãine er auf Schritt a. 

Obwohl auf dem aus D2 bekannten Digitalisierungstableau 

als BerUhrungstasten ausgebildete Bereiche festgelegt 

sind, deren bei Aufsetzen des Eingabeschreibstiftes ab-

nehmbare Koordinatensignale von der Steuereinheit in Funk-

tionsbefehle umgesetzt werden, betreffen diese Funktions- 

e 
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befehie hauptsächlich die Berechnung und Wiedergabe von 

Geidsummen. Nur die Funktionen "Accept" und "Cancel" 

könnten zur Veränderung bzw. Korrektur eines Textes 

angewandt werdén, aber D2 enthält überhaupt keinen Hinweis 

darauf. 

Nach Melnung der Beschwerdekaminer ist Schritt b nicht als 

eine zwangsläufige Konsequen.z desSchrittes a anzusehen. 

Ein Koordinatenschreibwerk mit einem Tintenschreibkopf 1st 

zwar áus der Druckschrift D3 bekannt, D3 enthãlt jedoch 

keinen Hinweis auf elne Zusamniensetzung von einem soichen 

Schreibwerk mit elnem Digitalisierungstableau. 

Nach Meinung der Beschwerdekaminer 1st Schritt c ebenfalls 

nicht als eine zwangsläufige Konsequenz des Schrittes a 

oder des Schrittes b anzusehen. 

7. 	Die Beschwerdekamiuer steilt also fest, daB ausgehend von 

dem Stand der Technik geinäl3 Druckschrift Dl der Gegenstand 

des Patentanspruchs 1 erst durch die drei unabhängigen 

Schritte a, b und c zu erreichen ist. Nach den drei 

Schritten bleibt nur die Tastatur unverändert. 

Nach àlledem 1st die Beschwerdekainmer der Meinung, daB der 

Gegenstand des Patentanspruchs 1 sich nicht in nahe-
liegender Weise aus deni nachgewiesenen Stand der Technik 

ergibt, also auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht 

(Artikel 56 EPU). 

Der Patentanspruch 1 sowie der auf ihn rückbezogene An-

spruch 2 sind deshaib gewãhrbar. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zu-

rückverwiesen, auf die Anineldung ein europäisches Patent 

mit den un Absatz VII aufgeführten Unterlagen zu erteilen, 
wobei der offensichtliche Schreibfehler auf Seite 1, 4. 

Absatz, 1. Zeile zu berichtigen ist: Aus dem Aufsatz 

"Personal Computer-Aided and Editing System",. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 
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